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I Datum des angewendeten GEG, gegebenentalls des angewendet€n AnderungsgeseEes zum GEG

'znur im Fall des $79 Absatz 2 Satr 2 GEG einzutragen
3 Mehrfachangaben möglich
1b€i Wärm€netr€n Baujahr der Übergabestation
5Klimaanlagen od€r kombinierte Lüflungs- und Klimaanlagen im Sinne des g74 GEG

Re giatriornummsr: TH.4094.00!{.{,f{4-q

U nt6rschrifr dos Ausst€ller€

2.

Gebäude
G€bäudetyp Einlamilienh€us

Gotha€r Str.47
99880 Walt€rshaus€n

Adr€sse

Gebäudeteil2

BaqiahrG€bäudÖ3

Baujahr Wärme€rzeuger 3, I 1S95

Anzahl dorwohnung€n I

Gebäudenutsflächo (An) 119 m2 0 nach S 82 GEG aus Wohnlläche €rmitt€lt

Wesentliche Enorgl€fägar fllr Hoizung3 Erdgas H

Wesentliche EneruielräOer ftlr Wennwasser 3 Erdgas H

Emeuerbare Energlen3 Art: Veruendung:

Art der Lufungr B F€nst€rlüftung
tr Schachtlüfrung

tr LUflungsanlage mit Wärm€rUckg€winnung
tr Lüftungsanlage ohne Wärmorückgowinnung

Art d€r Kilhlung3 D Passiv€ Kühlung

tr G€llehrt€ Kält€

D Kilhlung auE Strom
tr Kühlung aus Wärme

lnspektionspflichtlge Klimaanlagen ö Anzahl: kein6 Nächst€s Fälligkeitsdatum der lnspEktion:

Anla$ derAusstellung

. de8Enargieauswolses
tr Neubau

I V€rmietung^/€rkauf
El Modernisi6rung

(Anderung/Erweiterung)
D Sonstiges (freiwlllig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualität des Gebäudes
Die en€rgetische Qualität eines G€bäudes kann durch die B€rechnung d6s Energlebedarfs untor Annahme von standardisi€rten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung des Enorgiovsrbrauchs ermittelt werd€n.Als Bezugsfläche dient die €nergetische Gebäudenutzfläche nach dem
GEG, di€ sich in der Regel von den allgemeinen Wohnfläch€nangaben untarscheid€t. Dle angEg€b€n€n V€rgl€ichsworte sollen ilb€rachlägigs V€r-
gleiche ermöglich€n (Erläuterungen - slohe Selte 5). Teil d€s En€rgieausweis€s sind die Mod€rnisierungsempfehlungsn (S€ite 4).

tr Der Energieausw€is wurde auf der Grundl€ge von Ausw€rtung€n d€s Energioverbrauch8 orstellt (En6rgiev6rbrauchsausw€is). Die Ergeb-
nisse sind auf Selte 3 dargestellt.

tr D€m En€rgieausweis sind zusäElich€ lnformationen zur €n€rg€tisch€n Qualität boigefügt (freiwillige Angabe).

I Aussteller

Energlebedarls
freiwillig.

erst€llt (Enetgi€bedarfsausw€is). Die Erg€bnisse Eind

Datenerhebung B€darf y'€rbrauch durch tr Eigentümer

8D€r Engrgieauswsis wurde auf d€r Grundl€ge von Berechnungen des
auf Seite 2 dargesteltt. Zusätsliche lnformation€n zum Vorbrauch sind

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Energieausweise dienen ausschließlich der lnformation. Die Angaben im Energieausw€is beziehsn sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bez€ichneten Gebäud€teil. Der Energieausweis ist lediglich dafür g€dachl, €inen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Auestollungsdatum 11,11.2024



E N E RG I EAU SWE lS,u," wohnsebäude
gemäß den gg 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG)vom' 16.1O2023

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Reslstriernummer: TH-2024-ooa1744o

Energiebedarf
Treibhausgasemiesionen {08,2 kgGO2-AquivalenU(mra)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
445,ö kWh/(m'za)

Dlrl
125 150

492,8 kWh/(m'za)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

0 25 50 75 100

Anforderungen gemäß GEG2

Primärenergiebedarf

lslwert kWh(m'a) Anforderungswert

En€rgetische Qualität der Gebäudehülle H '

lst-Wert W/(m'zK) Anford€rüngswert

175 200 225

Fllr Energlebedarfsbefechnungen verwond€tes V€rlah16n

E Verfahren nach DIN V 18599

tr Regelung nach S 31 GEG ("Modellgebäudev€rfahr€n')

E Vereinfachungen nach S 50 Absats 4 GEG

Verg leichswerte Endenergiea

romb*J D E
150 175 200 225 >250

;il-

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässt ftlr die Berechnung des Energiebedarfs unt€rEchiedliche
Verfahrgn zu, di€ im Einzelfall zu unterschi6dlichen Ergebniasen fUhren
können. lnsbesonder€ w€gen standardisiertor Randb€dingungen €rlau-
ben di6 angegBbenen Wert€ keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energleverbrauoh.Dieausgewi€s6n€nBedarfswerte der Skala sindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutstläch€
(AN), die im Allgemeinen größar ist als die Wohntläche d€s Gebäudes.

7 nur bei einem gem€insamen Nachweis mit mehr€ren Anlagen
sSumme einschließlich gegebenenfalls weit6rer Einträge in der Anlage
eAnlagen, di€ vor dem L Januar 2024zurn Zweck d€r lnbetriebnahme in
ein€m Gebäude eing6baut odsr aufgestellt worden sind oder einer Über-
gangsregelung unterfallen, g€mäß Borechnung im Einzelfall

loAnteil EE an der Wärmeb6r€itstellung oder dem Wärme-/Kälteenergiebedarf

kwh/(m'za)

W/(m'zK)

Sommerlicher WärmeschuE (bei N€ubau) tr eingehalt€n

lsiehe Fußnote 1 auf Seite 'l d€s Enorgieausweiseg
2nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des S80 Abs.2 GEG
3 Mehrfachnennung€n möglich
t EFH: Einfamilienhaus, MFH : M€hrfamilienhaus
sAnteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlag€n
6Anteil EE an d€r Wärm€b€reitst€llung der Einzelanlage/allerAnlagen

0 25 50 75 100 125

Endenergiebedarf dieges Gebäudes {miohtansabo ln lmmobili€nanzeisenl ,145,5 kWhl(m2a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien
Nutzung erneuerbarer Energien": o tijr Hoizung o für Warmwaseer
tr Nutzung zur Erflillung der 65%-EE-Regel gemäß S 71 Absatz 1 ln

Verblndung mit Absatz 2 oder 3 GEG
D Erfülluno der 65yo-EE-R€oel durch pauschale Erf{illunosoptionen

nach Q 71 AbsaE 1 .3.4 und 5 in Verbinduno mit $ 71b bis h GEG3
o Hausübergabostation (Wämenetz) (S 71b)
o Wärmepumpe (S 71c)
O Strcmdirekth€izung (S 71d)
o Solarthermische Anlage (S 71ö)
O Heizungsanlage tür Biomasse oder l /ass6rstofi/{erivate (S 71f,9)
o Wärmepumpen-Hybridhsizung ($ 71h)
O Solarthsrmis-Hybridhoizung (S 71h)
O Dezentrale, elaklrisch€ Warmwass€üer€itung (S 71 Absatz 5)

D Erfüllung der 650/0-EE-Regel auf Grundlag€ einer B€r€chnung im
Einz€lfall nach $ 71 Absatz 2 GEG:

meberolt- dor Elnzol- aller
Art der ernouorbaron Engrgio: stellung:5 anlage: Anlagon:7

tr Nutzung bei Anlagen, f{ir die dle 65%-EE-Regel nicht gilt: s

An der srnouorbaren Enorgle: Antell EE:

tr weitero

Summo:8

Summe:8

und



E N E RG I EAU SWE I S,u,. wohnsebäude
gemäß den $$ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) voml 16.10.2023

Erfasster Energieverbrauch des GebäudeS Resistriernummer: TH-2024-005417440 3

Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen kg CO2-Aquivalent/(m'za)

-qt
Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Prlichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum

Energieträger 2

Primär- Energie-

faktor

Anteil
Warmwasser

tkwhl

Anteil

H6izung

tkwhl

energre- verbrauch

tkwhl

Die mod€llhaft ermittelten Verg16ichswerte beziehen sich
auf Gebäude, in denen die Wärme fijr Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt
wird.

Soll ein Energieverbrauch eines an ein WärmeneE ange-
schlossenen Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um '15 bis 300/o geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu eMarten ist.

Klima-

faktor
von bis

Verg leichswerte Endenerg ie3

dm&ir slclo
0 25 50 75 100

l r I F I'
125 150 175 200 225 >250

-
-$". st' f:^-

$:e .n'$"- -.-{'-

ss q5s u.;t"

lre
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Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung d€s Energieverbrauchs ist durch das GebäudeenergiegeseEt vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (Ax) nach dem Gebäudeenergiegesetzt, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. D6r
tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungs€influsses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom
angegebenen Energieverbrauch ab.

lsiehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
2gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauscha16 in kwh
tEFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



E N E RG I EAU SWE I S,u, wohnsebäude
gemäß den $$ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom' 1'6.10.2023

Empfehlungen des Ausstellors Regletrlernummer: T,:H.10€4.006417,{d0'

E m pfeh I u n gen zu r kosteng'il netigon'Modern isleru n g
Maßnahmen zur kosteng{lnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind E möglich tr nicht möglich

Empfohleno Modemieierungsmaßnahfinn

Nr.
Bau- odör

Anlagontolb
M!ßnafi mmbe&chrp|bgng:ln

olnwlnan €qhdtton

anpfohlon

lnZu'
8imF,lön.

alE
Elnrcl.
rnEß"

nehmo
hang mt
grüßafür
Modorni.
liarung

(fialwllllgeAngab€n)

gesahätst6
Anlerticq.
llonezsll

gaschäüb
Kostan pro
olnoöepartÖ

Kilowaft-
stundo

Endonoryle

1 Oberst6 Geschossdecke Dämmung gem. Forderung GEG mit U<=0,24 W(m'aK) a

2 Außenwände Auß€ndämmung (WDVSA/HF) gem. Forderung GEG mit
U<=0,24W(m'zK)

X

3 Fenster Einbau n€u€r Fenster gem. Forderung GEG mit Uw<=1,30
W/(m'?K)

D weitere Einträge in Anlage

Hinweis:
Mod€misierungsompfehlungen filr das Gebäudo dienen lediglich der lnformation.
Si€ sind nur kurz g€fasste Hinweise und k€in ErsaE fi1r eine Energieb€ratung.

Genau€re Angaben zu d€n Empfehlungen sind
€rhältlich bei/unter:

ArchitoKur + Energieberatung Dipl.-1n9. Dietmar Kunze
99891 Bad Tabsz, Friedrichrodaer Str. '10

T€1. 036259-65416 Mobil 01774255123
Email abk-kunze(iDonline.de

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben lm Enorgleausweis (Aneqbenr'Milris)

Siehe ( Anmerkung€n zum Energieausw€is )) (gesondert€ Anlags)

I siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den SS 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom' 16J02023

Erläuterungen

für Wohngebäude

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf
die SS 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die [ibergangsregelungen
nach S 71 Absatz 8,9 oder $ 71i-S 71m GEG oder sonslige Ausnahmen

gelten, können die zur Wärmebereilstellung eingesetzten erneuerbaren

Energieträger aufgeftihrl und kann jeweils der prozentuale Anleil an der

Wärmebereitstellung des Gebäudes ausgewiesen werden.

Endenergieverbrauch - Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebäude auf der Basis der Abrech-

nungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkoslenverordnung
oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei

werden die Energieverbrauchsdalen des gesamten Gebäudes und nicht der

einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch für
die Heizung wird anhand der konkreten örllichen Wetlerdaten und mit-
hilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mlttelwert umgerech-

net. So führl beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen har
ten Winter nicht zu einer schlechteren Beurleilung des Gebäudes. Der End'

energieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes

und seiner Heizungsanlage. Eln klelner Wert signalisiert einen geringen

Verbrauch. Ein Rückschluss auf den kunftig zu erwartenden Verblauch ist
jedoch nicht möglich; insbesondere können dle Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage del Wohneinheiten im

Gebäude, von der jeweiligen Nulzung und dem individuellen Verhallen der

Bewohner abhängen.

lm Fall längerer Leerstände wird hierfilr ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch beslimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen.

lm lnteresse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel

elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine

Pauschale berücksichtigt. Gleiches gilt ftjr den Verbrauch von eventuell

vorhandenen Anlagen zur RaumktJhlung. 0b und inwieweit die genannten

Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle 
"Ver'

brauchserfassung" zu entnehmen.

Primärenergieverbraüch - seite 3

Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude er-

mittellen Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird
er mithilfe von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der
jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seile 2 und 3

Die mil dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalente
Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pffichtangaben tür lmmobilienanzeigen - Seile 2 und 3

Nach dem cEG besleht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in

S87 Absatz 1 GEG genannlen Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu enlnehmen, Je nach Ausweisart der

Seite 2 oder 3.

veroleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche
der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude

sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte

für die einzelnen Vergleichskategorien liegen.

5

Angabe G€bäudeteil - Seite I

Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil ztr
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des

Energieausweises gemäß $ 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den

cebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln

ist (siehe im Einzelnen S 106 GEG). Dies wird im Energieausweis

durch die Angabe,,cebäudeteil' deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seile 1

Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur

Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Ptimärenergiebedarf und

den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden

rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der

Grundlage der Bauunterlagen bzw gebäudebez0gener Daten und unter
Annahme von standardisierlen Randbedingungen (2. B. standardisierte
Klimadalen, definiertes Nulzerverhalten, slandardisierte lnnentemperatur
und innere Wärmegewinne usw) berechnet. So lässt sich die energetische

Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von

der Wetterlage beurleilen. lnsbesondere wegen der standardisienen
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine

Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.

Primäreneroiebedarf - Seile 2

Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktolen
auch die so genannte ,Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieltäger (2. B. Heizö1, Gas,

Strom, erneuerbare Energien elc.). Ein kleiner Wert signalisien einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieefüzienz sowie eine die

Ressourcen und die Umwelt sch0nende Enerqienutzung.

Energelische 0ualität der Gebäudehülle - Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas-

sungsfläche bezogene Transmissi0nswärmeverlust. Er beschreibt die

durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeüberüagenden Um-

fassungsffächen (Außenwände, Decken, Fensler etc.) eines Gebäudes.

Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-

dem slellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach lechnischen Regeln betechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und

Warmwasserbereilung an. Er wird unter Standardklima und Standard-

nulzungsbedingungen errechnet und ist ein lndikator für die Energie
effizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf

ist die Enerqiemenge, die dem Gebäude unler der Annahme von slandardi-
sierten Bedingungen und unter Berücksichligung der Energieverlusle zu"
geführt werden muss, damit die standardisierte lnnentemperatul, der

Warmwasserbedarf und die nolwendige Lüftung sichergestelll werden

können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit
eine hohe Energieeffi zienz.

Angahen zur Nutzung erneuerbarer Energien zür Erfüllung
der 65%-EE-Regel - Seile 2

S 71 Absatz 1 GEG siehl vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der

lnbelriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestelll werden,
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gill ausdrücklich nur für neu eingebaute
oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems

von Übergangsregeln nach den SS 71 ff. GEG. ln dem Feld "Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien" kann für Anlagen, die den SS 71ff. GEG

bereits unterfallen, die Erfüllung per Nachweis in Einzelfall oder per pau-

lsiehe Fußnote 1 aufSeite 1 des Energieausweises


